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RS OGH 1996/3/26 4Ob2023/96w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

ABGB §418

Rechtssatz

Der Grundeigentümer erwirbt nicht gemäß § 418 ABGB Eigentum an einem Teil des Nachbargrundes, den ein

Nichteigentümer im Zuge einer Bauführung auf dem Grundstück des Grundeigentümers mitverbaut.
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